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§ 55e SchUG Lehramtsstudierende in
der Schulpraxis

 SchUG - Schulunterrichtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.02.2026

§ 55e.

Studierende in Lehramtsstudien, die ihre Schulpraxis an einer Schule gemäß § 33a Abs. 1 oder 2 des

Schulorganisationsgesetzes im Ausmaß von zumindest 44 Unterrichtseinheiten innerhalb von vier

zusammenhängenden Schulwochen absolvieren, sind möglichst umfassend in die unterrichtlichen, erzieherischen und

administrativen Tätigkeiten einer Lehrperson einzuführen, insbesondere auch durch die Teilnahme an

Lehrerkonferenzen und an Gesprächen mit den Erziehungsberechtigten sowie durch Einblick in Klassenbücher.

In Kraft seit 19.02.2026 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/55e
file:///

	§ 55e SchUG Lehramtsstudierende in der Schulpraxis
	SchUG - Schulunterrichtsgesetz


